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Vom Schweizer 007 zum Opfer von EU-Sanktionen
Der frühere Geheimdienstler Jacques Baud ist eine ebenso schillernde wie umstrittene Figur

SIMON HEHLI

Jacques Baud hat in seiner Karriere
schon manche brenzlige Situation
überstanden. Etwa im Jahr 1995 im Os-
ten von Zaire, dem heutigen Kongo.
Im Auftrag der Uno sollte er für die
Sicherheit von Camps für Flüchtlinge
aus Rwanda sorgen, als er in einen
Tumult geriet. So erzählte er es später
einerWestschweizer Zeitung.

Ein Mann stachelte die Menge auf
und schrie: «Wir müssen alle Weissen
töten!» Baud war der einzige Weisse
weit und breit. Er ging zum Rädels-
führer, klopfte ihm auf die Schulter und
sagte: «Du hast recht, man sollte alle
Weissen töten – alle, ausser mich natür-
lich.» Erst reagierten die Anwesenden
verblüfft, dann mussten alle lachen.

Die Schwierigkeiten, in denen
Jacques Baud nun steckt, sind zu
gross, um sie mit einem entwaffnenden
Spruch lösen zu können. Die EU hat
ihn vor einigen Tagen auf ihre Russ-
land-Sanktionsliste gesetzt, weil er als
Sprachrohr für prorussische Propa-
ganda fungiere und mithelfe, die euro-
päische Öffentlichkeit zu manipulie-
ren. So soll er behauptet haben, die
Ukraine habe ihre eigene Invasion her-
beigeführt, um damit einen Nato-Bei-
tritt erreichen zu können.

Der gebürtige Genfer ist nun in
seinem Wohnort Brüssel gefangen, er
darf innerhalb der EU nicht reisen,
auch nicht in die Schweizer Heimat.
Sich juristisch gegen die Sanktionen zu
wehren, wird schwierig, weil sein Ver-
mögen eingefroren ist – und ihm auch
niemand Geld leihen darf.

Expertise zur Sowjetunion
Darauf, dass es so enden könnte, deu-
tete in der Karriere von Jacques Baud
wenig hin. Noch vor kurzem war der
heute 70-Jährige ein gefragter Ex-
perte für Geheimdienste und Terroris-
mus beim Westschweizer Fernsehen,
in der «Weltwoche» oder in «20 Minu-
ten». Dies wegen seiner langjährigen
Erfahrung auf nationalem und inter-
nationalem Parkett.

Bauds Laufbahn begann 1983, als ihn
der strategische Nachrichtendienst des
Bundes anwarb. Bereits während seines
Studiums in Wirtschaft und Internatio-

nalen Beziehungen war Baudmit seinen
Analysen in Militärzeitschriften in Eng-
land oder Italien aufgefallen. Er lernte
Russisch und beschaffte während des
Kalten Kriegs Informationen über die
Staaten desWarschauer Pakts.

Nach dem Fall der Berliner Mauer
verabschiedete sich Baud vom Ge-
heimdienst. In den neunziger Jahren
war er für das EDA tätig und reiste
für dieVereinten Nationen nach Zaire.
Nebenbei stieg er in der Armee zum
Obersten im Generalstab auf. Baud
nimmt für sich auch in Anspruch, die
Gründung des Genfer Zentrums für
humanitäre Minenräumung durch die
Schweiz und weitere Staaten 1998 an-
gestossen zu haben.

2005 ging er in den Sudan und war
dort verantwortlich für die Sicher-
heit der Uno-Friedensmission. Als es

zu einer Geiselnahme kam, brauchte
er nur vier Tage, um die Verschleppten
zu finden und ihre Freilassung zu ver-
handeln, so ist zumindest seine Darstel-
lung.Von 2012 bis 2017 führte er bei der
Nato in Brüssel eine kleine Einheit, die
gegen die Proliferation von Kleinwaf-
fen kämpfte – und beschäftigte sich in
dieser Funktion erstmals intensiver mit
dem Donbass und dem Konflikt zwi-
schen der Ukraine und Russland.

Baud ist ein Mann, der sich zu in-
szenieren weiss. Die NZZ zeigte sich
vor 20 Jahren beeindruckt, dass er so
sportlich sei, wie er aussehe. Andere
Medien verglichen ihn mit James Bond.
Diskretion war nie Bauds Sache.Er be-
sitzt eine riesige Sammlung von Agen-
tengadgets und erzählte der «Schwei-
zer Familie», Schweizer Technik sei
sehr geschätzt in Spionagekreisen. Die

Zeitung «Le Matin Dimanche» nannte
ihn einst den «gesprächigsten Spion
der Schweiz».

700-seitiges Standardwerk
Diesen Ruf verdankte er auch sei-
ner 700 Seiten dicken Enzyklopädie
der Nachrichten- und Geheimdienste
von 1997, die sich über 50 000-mal ver-
kaufte. Baud stellte sich auf den Stand-
punkt, dass es nutzlos sei, die Welt der
Geheimdienste zu einem Mysterium
zu machen: 90 Prozent der Informatio-
nen, dieAgenten nutzten, seien ohnehin
öffentlich zugänglich. Dennoch zogen
die Verteidigungsministerien in Frank-
reich oder in Osteuropa Bauds Werk
zur Ausbildung ihrer Kader bei.

Nach 2017 trat Baud vor allem als
Geheimdienstexperte auf. Und er

schrieb fünf Bücher über Russland,
in vier davon befasst er sich mit dem
Krieg gegen die Ukraine. Der Klap-
pentext von «Putin, Herr des Gesche-
hens?» verspricht einen «sachlichen
Blick auf die Realität». Kritiker wer-
fen Baud hingegen vor, das russische
Framing zu übernehmen, laut dem die
westlichen Staaten und die Nato mit
ihrem Drang nach Osten eine russische
Reaktion provoziert hätten.

2022 äusserte Baud Zweifel an der
russischen Schuld am Massaker im
ukrainischen Ort Butscha. Es sei «sehr
wahrscheinlich», dass zumindest ein
Teil der Opfer nicht von russischen
Soldaten getötet worden sei – mehrere
unabhängige Berichte kamen danach
zu einem ganz anderen Schluss. Den
Maidan-Aufstand von 2013 und 2014
nannte Baud einen illegalen, vomWes-
ten unterstützten Putsch.

Wie eng seine Verbindungen zu
Moskau sind, ist allerdings unklar.
Ebenso, ob ihm die EU vorwirft, Geld
aus Russland angenommen zu haben.
Laut der «NZZ am Sonntag» gibt es ein
ausführliches Dokument, das die Ver-
fehlungen des Ex-Spions auflistet, aber
es ist streng geheim.

Baud selbst wollte am Dienstag
gegenüber der NZZ keine Auskunft
geben.Weit gesprächiger war er in der
vergangenen Woche mit seinem jour-
nalistischen Unterstützer Roger Köp-
pel: Der «Weltwoche»-Chef inter-
viewte ihn 90 Minuten lang. Dabei er-
zählte Baud auch von einer prägenden
Erfahrung im Sudan.

Er habe eine Mediation bei zwei ver-
feindeten Stämmen durchgeführt. Und
dabei gelernt, dass man einen Konflikt
nurdannbeilegenkönne,wennmanbeide
Seiten anhöre und versuche, die ver-
schiedenen Sichtweisen zu verstehen –
unabhängig vom eigenen Standpunkt.
Was er damit in Bezug auf die EU-Sank-
tionen sagen will, ist offensichtlich:Baud
glaubt, er werde dafür bestraft, dass er
auch der russischen Version der Ge-
schichte Gehör schenkt.

Am Dienstag meldete die Nachrich-
tenagentur SDA, Baud werde die EU-
Sanktionen gegen ihn anfechten. Seine
Anwälte wollen sich direkt an den Rat
der Europäischen Union wenden. Und
er werde auch Beschwerde beim Euro-
päischen Gerichtshof einreichen.

Jacques Baud während einer Mission in der Region Darfur im Sudan. PD

Die Erfolgsaussichten von Klimaklagen sind in der Schweiz gering
Wegen der Erderwärmung müssen sich Unternehmen und ihre Führungspersonen zunehmend vor Gericht verantworten

MIKE ABEGG UND LORIS URWYLER

Der Kampf gegen den Klimawandel
nimmt vielfältige Formen an:Aktivisten
kleben sich auf Strassen oder bringen
Flughäfen zum Stillstand.ETH-Forscher
entwickeln innovative Methoden, um
CO2 aus der Luft zu extrahieren. Immer
öfter wird auch derWeg vor die Gerichte
gesucht, um vermeintliche Klimasünder
zur Rechenschaft zu ziehen.

Weltweit sind bereits über dreitau-
send Klimaklagen eingegangen, und es
werden jedes Jahr mehr. Sie richten sich
längst nicht mehr nur gegen Staaten,
sondern zunehmend auch gegen Unter-
nehmen oder deren Führungskräfte.

Unterschiedliche Forderungen
Mit Klimaklagen gegen Unternehmen
werden häufig CO2-Emissions-Reduk-
tionen verlangt. So fordern Umwelt-
schutzorganisationen in den Niederlan-
den vom Gas- und Ölkonzern Shell die
Senkung der Emissionen um 45 Pro-
zent bis 2030 gegenüber dem Jahr 2019.
Das erstinstanzliche Gericht hiess die
Klage gut, da Shell menschenrechtlich
zur Reduktion der CO2-Emissionen ver-
pflichtet sei. Das Berufungsgericht hob
dieses Urteil jedoch wieder auf, da es an
einer gesetzlich statuierten CO2-Reduk-
tions-Pflicht fehle und eine solche auch
nicht aus einer deliktsrechtlichen Gene-

ralklausel im niederländischen Recht
ableitbar sei. Derzeit befasst sich das
höchste Gericht der Niederlande mit
dem Fall – das gleiche Gericht, das 2019
den niederländischen Staat zu einer
Reduktion der Treibhausgasemissionen
verurteilt hat.

Doch auch andere Forderungen wer-
den geltend gemacht.Dies zeigt die beim
Kantonsgericht Zug hängige Klage von
vier indonesischen Staatsbürgern gegen
den Zementkonzern Holcim.Zusätzlich
zu einer CO2-Reduktion werden in die-
sem Prozess Schadenersatz- undGenug-
tuungsansprüche sowie eine finanzielle
Beteiligung an Flutschutzmassnahmen –
wie beispielsweise der Anlegung von
Mangroven und Dämmen – gefordert.
Das Kantonsgericht trat auf die Klima-
klage ein. Der Entscheid in der Sache
selbst ist noch nicht ergangen.

Ähnlich dem Holcim-Fall forderte
in Deutschland ein peruanischer Land-
wirt, dass der Energiekonzern RWE die
Kosten für geeignete Massnahmen zum
Schutz seines Eigentums vor einer Glet-
scherflut zu tragen habe – und zwar ge-
messen an seinem Anteil an den glo-
balen Treibhausgasemissionen. Im Mai
wurde diese Klage zweitinstanzlich ab-
gewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Führungskräfte müssen sich immer
häufiger gegen den Vorwurf weh-
ren, dass sie ihre Treue- und Sorgfalts-
pflichten gegenüber dem Unterneh-

men verletzt hätten, indem sie Klima-
risiken unzureichend offengelegt und
ungenügende Massnahmen bei deren
Management ergriffen hätten. Dieses
Spannungsfeld zwischen unternehme-
rischer Verantwortung und Klimarisi-
ken wird auch in aktuellen Gerichts-
verfahren deutlich. In England klagte
eine Shell-Aktionärin die Mitglieder
des Verwaltungsrates an. Sie warf dem
Verwaltungsrat vor, dass er sich nicht
an das Pariser Klimaabkommen gehal-
ten habe.Auch diese Klage war mangels
einer nachgewiesenen Pflichtverletzung
des Verwaltungsrates erfolglos.

Gefahr des Greenwashings
Anders ist die Lage beimGreenwashing.
Unternehmen oder Führungskräfte kön-
nen Klagen wegen unlauterer Werbung
ausgesetzt sein, wenn sie beispielsweise
ihre Waren oder Leistungen tatsachen-
widrig als CO2- oder gar als klimaneutral
bezeichnen.Wer sich zur Umschreibung
seiner Produkte solcher Begriffe be-
dient, kann darauf behaftet werden.

Stand heute sind die Erfolgschancen
von Klimaklagen gegen Unternehmen
oder Führungskräfte, die von Schweizer
Gerichten nach Schweizer Recht zu be-
urteilen sind, als äusserst gering einzu-
stufen. Mit Bezug auf die CO2-Reduk-
tions-Begehren fehlt es in der Schweiz
an einem strikten gesetzlich statuierten

Verbot, über ein bestimmtes Mass hin-
aus CO2 auszustossen.

Was die Schadenersatz- und Genug-
tuungsforderungen betrifft, mangelt es
in der Regel bereits am Kausalzusam-
menhang zwischen dem CO2-Ausstoss
und dem geltend gemachten Schaden,
gleichgültig ob es sich um einen Sach-
schaden, Ertragsausfälle oder seelische
Unbill handelt. Der CO2-Ausstoss eines
Unternehmens ist ein von solchen Schä-
den viel zu weit entfernt liegendes Glied
in der Kausalkette, um eine Haftung zu
begründen. Die Klimakläger müssten
auch nachweisen, dass genau das Ex-
tremwetterereignis, das den Schaden
verursacht hat, auf den CO2-Ausstoss
des Beklagten zurückzuführen ist.Diese
Hürde ist regelmässig zu hoch.

Demgegenüber haben Green-
washing-Klagen ein grosses Potenzial.
Viele Unternehmer sind sich nicht be-
wusst, dass am 1. Januar dieses Jah-
res eine neue Bestimmung im Bundes-
gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb in Kraft getreten ist. Gemäss die-
ser handeln Greenwasher unlauter und
können zivil- und strafrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden.Die Unter-
nehmen sind daher gut beraten, recht-
lich zu prüfen, ob ihre Produkte oder
deren Verbrauch als CO2- oder klima-
neutral bezeichnet werden können.

Wer die Haftung wegen einer Klima-
klage auf ein Versicherungsunterneh-

men abwälzen will, sieht sich hohen
Hürden gegenüber.Haftpflichtversiche-
rungen müssen nur dann leisten, wenn
alle Elemente des Risikobeschriebs er-
füllt sind und keineAusschlüsse greifen.

Keine Haftpflichtansprüche
CO2-Reduktions-, Unterlassungs- und
Beseitigungsklagen sind keine Haft-
pflichtansprüche und werden somit
in der Regel nicht gedeckt. Wurde das
versicherte Unternehmen oder Organ
nicht rechtskräftig zu einer Schaden-
ersatz- oder Genugtuungsleistung verur-
teilt, besteht gegenüber demVersicherer
auch kein Entschädigungsanspruch.Zu-
dem ist es marktüblich, dass Verpflich-
tungen, die einen Straf- oder strafähnli-
chen Charakter haben – wie etwa Geld-
strafen oder Bussen –, nicht versichert
sind. Bei Greenwashing-Klagen gilt es
zu beachten, dass die allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen Ansprüche im
Zusammenhang mit unlauterem Wett-
bewerb ausschliessen können.

Klimaklagen führen somit meist nicht
zu Entschädigungsleistungen der Haft-
pflichtversicherer – eine Realität,welche
die Klimasünder bei der Einschätzung
ihrer Risiken berücksichtigen müssen.

Mike Abegg ist Rechtsanwalt. Loris Urwyler
ist juristischer Mitarbeiter bei der Zürcher
Kanzlei Prager Dreifuss AG.
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Verwaltungsrat vor, dass er sich nicht
an das Pariser Klimaabkommen gehal-
ten habe.Auch diese Klage war mangels
einer nachgewiesenen Pflichtverletzung
des Verwaltungsrates erfolglos.

Gefahr des Greenwashings
Anders ist die Lage beimGreenwashing.
Unternehmen oder Führungskräfte kön-
nen Klagen wegen unlauterer Werbung
ausgesetzt sein, wenn sie beispielsweise
ihre Waren oder Leistungen tatsachen-
widrig als CO2- oder gar als klimaneutral
bezeichnen.Wer sich zur Umschreibung
seiner Produkte solcher Begriffe be-
dient, kann darauf behaftet werden.

Stand heute sind die Erfolgschancen
von Klimaklagen gegen Unternehmen
oder Führungskräfte, die von Schweizer
Gerichten nach Schweizer Recht zu be-
urteilen sind, als äusserst gering einzu-
stufen. Mit Bezug auf die CO2-Reduk-
tions-Begehren fehlt es in der Schweiz
an einem strikten gesetzlich statuierten

Verbot, über ein bestimmtes Mass hin-
aus CO2 auszustossen.

Was die Schadenersatz- und Genug-
tuungsforderungen betrifft, mangelt es
in der Regel bereits am Kausalzusam-
menhang zwischen dem CO2-Ausstoss
und dem geltend gemachten Schaden,
gleichgültig ob es sich um einen Sach-
schaden, Ertragsausfälle oder seelische
Unbill handelt. Der CO2-Ausstoss eines
Unternehmens ist ein von solchen Schä-
den viel zu weit entfernt liegendes Glied
in der Kausalkette, um eine Haftung zu
begründen. Die Klimakläger müssten
auch nachweisen, dass genau das Ex-
tremwetterereignis, das den Schaden
verursacht hat, auf den CO2-Ausstoss
des Beklagten zurückzuführen ist.Diese
Hürde ist regelmässig zu hoch.

Demgegenüber haben Green-
washing-Klagen ein grosses Potenzial.
Viele Unternehmer sind sich nicht be-
wusst, dass am 1. Januar dieses Jah-
res eine neue Bestimmung im Bundes-
gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb in Kraft getreten ist. Gemäss die-
ser handeln Greenwasher unlauter und
können zivil- und strafrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden.Die Unter-
nehmen sind daher gut beraten, recht-
lich zu prüfen, ob ihre Produkte oder
deren Verbrauch als CO2- oder klima-
neutral bezeichnet werden können.

Wer die Haftung wegen einer Klima-
klage auf ein Versicherungsunterneh-

men abwälzen will, sieht sich hohen
Hürden gegenüber.Haftpflichtversiche-
rungen müssen nur dann leisten, wenn
alle Elemente des Risikobeschriebs er-
füllt sind und keineAusschlüsse greifen.

Keine Haftpflichtansprüche
CO2-Reduktions-, Unterlassungs- und
Beseitigungsklagen sind keine Haft-
pflichtansprüche und werden somit
in der Regel nicht gedeckt. Wurde das
versicherte Unternehmen oder Organ
nicht rechtskräftig zu einer Schaden-
ersatz- oder Genugtuungsleistung verur-
teilt, besteht gegenüber demVersicherer
auch kein Entschädigungsanspruch.Zu-
dem ist es marktüblich, dass Verpflich-
tungen, die einen Straf- oder strafähnli-
chen Charakter haben – wie etwa Geld-
strafen oder Bussen –, nicht versichert
sind. Bei Greenwashing-Klagen gilt es
zu beachten, dass die allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen Ansprüche im
Zusammenhang mit unlauterem Wett-
bewerb ausschliessen können.

Klimaklagen führen somit meist nicht
zu Entschädigungsleistungen der Haft-
pflichtversicherer – eine Realität,welche
die Klimasünder bei der Einschätzung
ihrer Risiken berücksichtigen müssen.

Mike Abegg ist Rechtsanwalt. Loris Urwyler
ist juristischer Mitarbeiter bei der Zürcher
Kanzlei Prager Dreifuss AG.


